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Was ist curacasa?
curacasa ist der Schweizer Verband für 
freiberufliche Pflegefachpersonen des SBK. 
Er setzt sich dafür ein, die Qualität in der 
freiberuflichen Pflege zu verbessern, die 
Interessen der Mitglieder zu vertreten, 
Verträge zu verhandeln und ein passendes 
sowie spezifisches Bildungsangebot zu 
schaffen. 

Welche Ziele verfolgt curacasa?
✓ Vertretung der Belange von 

freiberuflichen Pflegefachpersonen
✓ Bereitstellung notwendiger Kenntnisse 

und Daten für verschiedene 
Berufsbereiche.

✓ Aufnahme in ein Register, um schnell die 
geeignete Pflegefachperson zu finden.

✓ Beratung und Unterstützung für 
selbständige Pflegefachperson

✓ Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Berufsfeldern.

✓Organisation von 
Weiterbildungsangeboten.

✓ Einsatz für die Anerkennung und 
Sichtbarkeit der Marke „freiberufliche 
Pflege“ in der Öffentlichkeit.

Wo kann curacasa beim Schritt in die Freiberuflichkeit unterstützen?

Teilnahme an 
Webinar «Projekt 
Selbständigkeit»

Idee der 
Freiberuflich-

keit

Beratung z.B. zur 
Einholung kantonaler 
Berufsausübungs-
bewilligung & 
Zulassung für 
Rechnungsstellung 
(OKP)

Entscheid für 
Freiberuflich-

keit

Dauer: 3 Tage,
Einmalig zu Beginn 
der Freiberuflichkeit

Erstausbildung

• Teilnahme an 
Qualitätstag: 1x/2 
Jahr

• Durchführung einer 
Selbstevaluation:1x/
2 Jahr,

• Durchführung 
externe Evaluation: 
1x/Jahr

• Weiterbildung : 75 
Stunden pro 3 
Jahren

Qualitätslabel 
dauerhaft 
erhalten

curacasa – ein 
umfassendes Angebot 

für freiberufliche 
Pflegefachpersonen
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